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Die Module 11 bis 17 des Kirchlichen Studiums sind im Modulhandbuch des B.A.-Stu-
diengangs „Angewandte Theologie und Religionspädagogik“ unter den Modulziffern
12 bis 15 und 18 bis 21 aufgeführt.

Die Abschlussprüfung besteht aus der Abschlussarbeit und dem Abschlusskolloquium.

Das Kolloquium geht zu 25 Prozent in die Note ein.
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